
Beylagezum 27sten Stück des Hallischen patriotischen

Wochenblatts

Den 7 Julius 1827

Bekanntmachung
die Regulirung des Preußischen Antheils an der

Lenrrgl SchulS des ehemaligen Königreichs
VVestphalen betreffend

In Gemäßheit der beyden Allerhöchsten Kabinets
Ordres vom zi Zanuar d I

wegen Regulirung des Preußischen Antheils an der
Central Schuld des ehemaligen Königreichs West
falen

und
wegen des zu erlassenden praclusivischen Aufrufs zur
Liquidation der von Preußen zur Regulirung über

ommenen Wcstphalischen Central Schulden
diesjährige Gesetzsammlung drittes Stück Nr 1046

und 1047 ist nunmehr nicht nur der Königlichen Ge
neral Verwaltung der Nest Angelegenheiten im Finanz
Ministerium unter dem Vorsitz des Direktors derselben
Geheimen Oberfinanzrath Wolfärt die weitere Aus
führung übertragen und die für das Französische Ber
gische Westphalische und Warschauer LiquidationS Wesen
Hieselbst schon bestehende schiedsrichterliche Commission für
die ihr durch die allegirte Allerhöchste Kabinets Ordre bey
gelegte Attribution mit der erforderlichen Instruktion ver
sehen worden sondern auch die Allerhöchst angeordnete
Liquidations Commission und zwar zu Stendal in der
Allmark unter dem Vorsitz des Königlichen General Com
missarius Schulz daselbst niedergesetzt und zu dem Aller
höchsten Orts vorgeschriebenen öffentlichen praclusivischen
Ausruf veranlaßt worden welches hierdurch zur öffent
lichen Kenntniß gebracht wird

Da alle Anerkenntnisse oder Verwerfungen den Liqui
danten durch die Liquidation Commission zu Stendal zu

gehen
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gehen werden und ihnen gegen die erfolgenden Verwerfun
gen der Necurs an die Schiedsrichter Commission und
Provocation auf deren definitive Entscheidung zusteht so
muß der Necurs binnen loTagen nach Empfang der Ver
werfungs Verfügung bey der gedachten Liquidations Com
mission angemeldet werden und zwar unter näherer Aus
führung behaupteter Gerechtsame wobey jedoch auf fakti
sche Ergänzung mangelhafter Justificatorien nicht weiter
eingegangen werden kann

Berlin den 22 März 1827
Der Finanzminister v LNo y

Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung des
Herrn Finanzministers Ercelleuz werden in Gemäßheit
der Allerhöchsten Kabinets Ordres vom zi Januar d I
von der unterzeichneten Liquidation Commission Behufs
der ihr ausgerragenen Verifikation und Festsetzung der bey
Negulirung des Preußischen Antheils an derCentrakSchuld
des ehemaligen Königreichs Westvhalen zu berücksichtigen
den Ansprüche die Gläubiger aufgefordert ihre diesfälli

gen Forderungen soweit sie
entwederauf den Grund früherer Allerhöchsten Bestimmungen

von Preußen übernommen aber noch nicht zur Liqui
dation und Verifikation aufgerufen worden namentlich

1 aus Documemen über die schon im Jahre i8c 6
und früher auf Preußischen Domainen gelüfteten

Schulden2 die Ansprüche an die in den jetzt Preußischen Pro
vinzen aufgehobenen Stifter und Klöster die Auf
hebung mag vor der Errichtung des Königreichs
Westphalen oder durch die Westphälifche Regierung
verfügt seyn mit alleiniger Ausnahme der Ansprüche
an die ehemaligen Besitzungen des Deutschen und

Johanniter Ordens
z die Forderungen an die Westphälifche Amortisations

Kasse und an den Staatsschatz wegen der in diesel
ben eingezahlten gerichtlichen und vormundschaftlichen
Depositen Gelder wenn sie diesseitigen oder frem

den
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den Unterthanen gehören deren Vermögen von jetzt
Preußischen Behörden in die Amorns uions Kasse
der Westphälischen Regierung eingezahlt ist sowie
wenn der Reclamanc ei persönlicher Unterthan einer
mitbetheiligten Negierung ist nach erfolgter Nach
weisung daß seine Regierung dasselbe Verfahren
gegen diesseitige Unterchanen beobachte

4 die von ehemals Westphälischen Beamten in West
phälischen Reichs Obligationen die aus ursprünglich
Preußischen Landcsschulden entstanden sind bestellten

Caurionen oder insofern die Caution in andern
Westphälischen Reichs Obligationen oder baar be
stellt worden falls derCautionssteller ei Preußischer
Unterthan ist und seine Nendantur sich in einer jetzt
Preußischen Provinz befunden hat so wie wenn der
Cautionssteller kein Preußischer Unterthan ist die
Caulion aber in Westphälischen Obligationen aus
Landcsschulden Preußischen Ursprungs geleistet hat
nach geführtem Nachweis daß die betreffende Regie
rung die in solchen Obligationen bestellten Cautionen
welche dem Ursprünge nach ihr angehören den Preu
ßischen Unterthanen berichtige

oder
L so weit die Forderungen nach der Eingangs erwähnten

Allerhöchsten Kabinets Ordre vom zi Januar d Z erst
jetzt Preußischer Seits übernommen sind namentlich

1 Pensions Rückstände sie mögen sich auf frühere
Preußische Bewilligungen oder auf den Reichs De
purativus Schluß vom Jahre 180z oder auf Be
willigungen der ehemaligen Westphälischen Regierung
gründen und an Civil oder Militair Personen
verliehen worden seyn

2 rückständige unverzinsliche Forderungen aus der Cen
tral Verwaltung der Westphälischen Regierung sie
mögen die Civil oder Militair Verwaltung betref
fen und es mögen darüber von derselben bereits
BonS ertheilt seyn oder nicht rücksichtlich der letz
lern insonderheit die Gehalts Nückstande der Central

Civil
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Civilbeamten des Militairs und der Gensd armei ie
so wie Gesandtschaftskosten und Ansprüche aus Lie
ferungs und Militair Verpflegung Geschäften

z Depositen Kapitalien insofern sie unter den oben
zu z bemerkten frühern Allerhöchsten Vestiunnun
gen nicht schon begriffen sind und

4 rückständige Zinsen von verzinslichen bereits berich
tigten Kapitalien namentlich überhaupt von ursprüng
lich Preußischen schon vor dem Kriege von 1806
vorhandenen Landesschulden aus Dokumenten die
nicht in Westphälische Reichs Obligationen umge
schrieben worden insbesondere von verzinslichen Schul
den aufgehobener Klöster und Stifter und von den
aus diesseitigen Domainen gehasteten Darlehnen so
wie von den in die Amonisations Kasse oder den
Staatsschatz erhobenen gerichtlichen Depositen und
von den Cautions Summen

bey ihr der unterzeichnetenLiquidations Commission mit
Beyfügung der erforderlichen Iustificawrien anzumelden
und zwar ohne Unterschied ob die Anmeldung schon frü
her bey irgend einer Behörde erfolgt ist oder nicht

Zu dieser Anmeldung wird der Allerhöchsten Bestim
mung gemäß eine Frist bis spätestens den Ersten de
Monats November des laufenden ZahreS
1827 festgesetzt mit der Verwarnung daß diejenigen
Interessenten die sich innerhalb dieser Frist nicht melden
mit allen ihren diesfalligen Ansprüchen an die Preußische
Regierung für immer und ohne weiteres als präcludirt
werden abgewiesen werden

Zur Vorbeugung etwaniger Zweifel wird hierbei noch
ausdrücklich bemerkt daß nicht nach dem Tage unter
welchem die Liquidation ausgestellt oder abgesandt worden
sondern nach dem Tage des Eingangs derselben bey der
Liquidations Commission entschieden werden kann ob wäh
rend der Präclusiv Frist liquidirt worden und daß daher
jeder Liquidant sorgfältig zu beachten hat ob nach dem
gewölMchen Postenlauf die Liquidation auch wirtlich vor

Ablauf
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Ablauf jener Frist zu Stendal in der Altmark bey der Li
quidation Commission eingegangen seyn kann

Da nach der Allerhöchsten Bestimmung von der Liqui
dation und Festsetzung ausgeschlossen bleiben sollen

s für jetzt nnd vor endlicher Auseinander
setzung mit den übrigen hierbey bethei
Ugten Negierungen

1 die Forderungen aus den drey Westphälischen Zwangs
anleihcn von esp 20 10 und z Millionen Franks
mithin namentlich aus den hierzu mitgehörenden
Obligationen I iit

2 die Forderungen aus allen von der Westphälischen
Regierung über rückständige Zinsen ausgefertigten
Bons so wie Zinsen Rückstände aus Westphälischen
Reichs Obligationen und diesen gleichgeltenden
Westfälischen Verbriefungen überhaupt

z Ansprüche an die ehemaligen Besitzungen des Deut
schen und Johanniter Ordens

d gänzlich und für immer
1 alle Ansprüche an die Civilliste und an die Person

des ehemaligen Königs von Wcstphalen
2 die Rückstände aus den Einkünften von ehemaligen

Westphälischen Orden
z alle Ansprüche aus Lieferungen zur Militair Ver

pflegung die sich nicht auf Comracte gründen
4 alle EntschädigungS Ansprüche wegen des Verluste

von Rechten die durch allgemeine Maaßregeln der
Westphälischen Regierung ohne Entschädigung auf
gehoben worden

so sind Liquidationen über dergleichen Ansprüche unzulässig
und werden daher wenn sie wider Erwarten doch eingereicht
werden sollten, ohne alle Berücksichtigung bleiben

Was dagegen die in Vorstehendem unter und L
speciell ausgeführten liquioationefähiqen Ansprüche betrifft
so wird den Liquidanten in Gemäßheit der KSnigl Aller
höchsten Bestimmungen Folgendes zu ihrer Beachtung
b mertlich gemacht

1 In
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1 In Uebereinstimmung mit den für Privat Ansprüche

an Frankreich durch den Pariser Frieden vom zo May
1814 und durch die Separat Convention vom 20 No
vember 18 lZ festgestellten Grundsätzen können nur sol
che Forderungen zur Liquidation zugelassen werden wel
che auf einem in verbindlicher Form erfolgten Versprechen
beruhen und bereits vor Auflösung des Königreichs
Westphalen namentlich vor dem zi Oktober 18 iz
zu erfüllen gewesen sind

2 die Liquidanten müssen entweder jetzt Preußische Unter
thanen seyn oder solchen Staaten angehören welche
nicht bey Neguiirung der Westfälischen Central Ver
hältnisse betheiligt sind auch müssen die einen wie die
andern schon am zi Oktober 18 iz Inhaber der For
derungen gewesen oder durch Erbgang Nachfolger da
maliger Inhaber mit jener Unterthans Eigenschaft ge

worden seyn
z Die Forderungen für Lieferungen zur Militair Ver

pflegung müssen sich auf deshalb geschlossene Contracte
gründen diejenigen Forderungen aber welche durch
die von dem Französischen Miiitair Gouvernement in
Magdeburg geschehenen Requisitionen Behufs der Be
kleidung Verpflegung und Kasernirnng der dortigen
Garnison desgleichen zur Errichtung und Erhaltung
der Militair Hospitäler veranlaßt worden sind nur in
so weit zu berücksichtigen als sie nach den zwischen dem
ehemaligen Königreich Westphalen und dem damaligen
Französischen Gouvernement geschlossenen Conventionen
den Wescphälischen Staatskassen zur Last gefallen waren
und außerdem für den einzelnen Fall ein ausdrückliches
Zahlungs Versprechen oder ein Contracts Verhältniß
kompetenter Behörden nachgewiesen werden kann

4 Die Verisication der Gehalts Rückstände Westfäli
scher Miiilairpersonen und der Gensd armerie kaun nur
durch Vorlegung des K i I iviet geschehen indem nur
diese Rückstände der Westfälischen Militairs und Gens
d armeue und zwar uur unier eben bemerkter Bedin
gung für liquidationsfähig erklärt worden sind

5 Vev
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5 Verwaltungs Rückstände über welche die Westphälische
Negierung Bons ohne Bezeichnung des Ursprungs aus
gegeben hat können von den Berechtigte nur durch
Produttion der Bons und der Verfügung der Westphä
lischen Behörde womit ihnen dieselben zugefertigt wor
den in Ermangelung der letztern aber durch Atteste auf
den Grund der Bücher derjenigen Einnehmer von wel
chen sie dieselben erhalten haben verificirt werden

6 Die Berichtigung der als richtig anerkannten und fest
gesetzten Forderungen wird inStaatsschuldschcinen nach
dem Nennwerth oder nach Bewandniß der Umstände
und näherer Bestimmung durch Uebernahme auf den
Provinzial Staatsschulden Etat in der Art erfolgen
daß

s die Preußischen Unterthanen wie bisher auch schon
geschehen den vollen Betrag

I diejenigen Fremden aber welche keinem der bey dem
Westphälischen Schuldenwesen betheiligten Staater
angehören zwey Fünftheile ihrer Forderungen

erhalten
Schließlich werden d ie Liquidanten noch darauf aufmerksam

gemacht r
1 daß in ihren Liquidationen bey jeder Forderung die

Kathegorie derselben nach gegenwärtigem Aufrufe zu

und L zu allegiren ist
2 daß die Beträge des Liquidats insofern dasselbe meh

rere Forderungen umfaßt zunächst nach den einzelne
Forderungen dann nach den verschiedenen Kathegorieen
wozu die Forderungen gehören und zuletzt im Ganzen
auszuwerfen sind und insbesondere

z daß außer den die Forderungen selbst begründenden
Belägen in allen Fallen wo es auf den Nachweis
der Berechtigung zum Anspruch namentlich auch nach
dem Unterthanen Verhältniß ankommt die erfor
derlichen Legitimationen in gehöriger Form beygebracht
werden müssen Stendal den 29 März 1L27

Rönigl Liquidation Commission für den Preuß
Antheil an der Leinrat Schuld des ehemaliger

Rönigreichs Schulz
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Neue Verlags und Commissionsbücher

der
Buchhandlung des Waisenhauses in Halle

im Jahre 1827
dicero NI IV Rrutus iive lil er cZe elsris orz

toriizus acl Ä I Lrutuin oislor scl IVed Nurn
l opics cle pgrtiüone nrst OisIoZus ex rec ns I

Linelü Lijit novs 8 7z Sgr
I uripides Helcske us clein riecl il en

iilzerls i von 8tsAer 8 zeli 20 Sgr
Velinp 1 Rthlr

Franke A H in seinem Leben und Wirken Eine
Denkschrift zur Säcularfeier seines Todes vom Liccnt
F Guerike gr 8 Erscheint in kurzem

Geschichte der Cansteinschen Bibel Anstalt seit ihrer
Gründung bis auf gegenwärtige Zeit Allen Freunden
der Vibelverbreitung gewidmet Herausgegeben von
I A H Niemeyer Direktor dieser Anstalt und
der übrigen Frankischen Stiftungen gr 8 10 Sgr

Geschichte neuere der evangel Missionsanstalten zu
Bekehrung der Heiden in Ostindien Aus den eigen
händigen Aufsätzen und Briefen der Missionarien
Herausgegeben von D A H Niemeye r 74s St
oder Vil Bandes 2s St 4 12 Sgr

Hauspostille evangelische auch für den kirchlichen Ge
brauch enthaltend Predigten über die Sonn und Fest
tagsevangelien und einige fteygewählle Texte Von
dem Verfasser der Offenbarung Gottes ir Band

gr 8 10 SgrHesekiel F das neue Hospital und Krankenhaus zu
Halle in seiner Begründung und gegenwärtigen Ver

fassung 8 geh 2i SgrIlesiocli lznss extant opers et IragmeMs In utuin
5ct o1ar et scadein iiIiZentisL,me expreüs 3

5 Sgr

Hoyer
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Hoyer I G v Anfangsgründe der Kriegewissen

schaften als Leitfaden für den Elementarunterricht in
Divistons Schulen gr 8 Unter der Presse

Jubelfeier die des fünfzigjährigen akadem Lehramtes
Sr Hochwürden des Hrn Kanzlers und Prof I A
H Niemeyeram 8 Aprili827 Von einem auf
merksamen Beobachter 8 geh 5 Sgr

Knapp v G C Vorlesungen über die christliche
Glaubenslehre nach dem L Hrbegriff der evangelischen
Kirche Aus der hinterlassenen Handschrift unverän
dert heransgegebcn und mit einer Vorrede begleitet von

Prof C Thil 0 2 Theile gr 8 4 Rrhlr
Köpken F v Heliamy ein weingeistiges Getränk

aus Erdäpfeln l e isM uz tul k rc ius I iiin Zu
erst bereitet und bekannt gemacht 8 Unter der Presse

I eciiones vzii e exU 1 ieercmis Oxnnienü
ei cIc scris tÄe L itionis Lfrieltisnits
rniuor iuz xlenient t artis jxislei ivr V I I 8

2 Nthlr
Marks O B A die Vatersckx Stiftung zur Unter

stützung hülftbcdürftiger Studirender auf der Univer
sität Halle nebst der G dächtnißpredigt auf den ver

ewigten 1 Vater gr 8 geh 5 Sgr
Niemeyer D A H Handbuch für christliche Reli

gionslehrer 2r Theil Homiletik Katechetik Pasto
ralwissenschaft u Litnrgik 6te neu bearb Aufl gr 8

Unter der Presse

piniZsriLsrmina supersulN gi sece 8 izSgr
ium Lsviclis Iieliraice I5c1enc um cursvit
ranliiu I clit liovs 8 msj 12 Sgr

Ilisoorili Lionis et Älo/clii czuse luperlunt Krsece

In u/um scliol i 8 8 SgrWochenblatt höllisches patriotisches zur Beförderung
nützlicher Kenntnisse und wohlthätiger Zwecke heraus

gegeben von O A H Niemeyer und I H B
Wagnitz 28r Jahrgang 8 1 Rthlr

Zeugnisse evangelische und Bekenntnisse zur Belehrung
und Erbauung für Christen aller Stände 8 7 Sgr
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Gesundheits Knaster

das Pfund von Z2 Lokh iz Sge
L

Allen Rauchern und insbesondere denen die an Brust
beschwerden leiden empfohlen von

Nöhning und Gonrag in Magdeburg
alleinige Erfinder und Fabrikanten dieses Tabaks

Dieser Tabak der bey ganz leichtem und angeneh
wen Geschmack auch einen feinen Geruch beym Rauchen
verbreitet ist aus sorgfältig gewählten alten amerikani
schen Blättern fabricirt trocknet die Brust nicht aus und
ist frey von allen Husten Schwindel und andern der Ge
sundheit Nachtheile erregenden Bestandtheilen Jeden
schädlichen auf die Lunge fallenden Stoff der ursprüng
lich in jedem Tabak vorhanden ist haben wir hier durch
eine äußerst zweckmäßige Sau e zu vertreiben gewußt
und so können wir denn noch auf bevfolgcndes Attest
Bezug nehmend jedem Raucher und selbst ältern Män
nern den Gebrauch dieses Tabaks mir allem Recht empfeh

len Magdeburg den i April 1827
Nöhring und SontaA
AttestDen Kaufleuten und Tabaksfabrikanten Herren

NShring und Sontag in Magdeburg bezeuge ich hier
durch daß der von ihnen unter dem Namen Gesundheits

Knaster I iit und L fabricirre Tabak zu Folge der
mir bekanntgemachten Zubereitung und der dazu verwen
deten amerikanischen Blätter durchaus nichts enthält
was der Gesundheit nacktheilig seyn könnte vielmehr
zeichnen stch beyde Sorten durch einen milden lieblichen
Geschmack beym Rauchen und angenehmen Geruch sehr
vortheilhaft aus und habe ich dies Zeugniß darüber aus

zust llen kein Bedenken getragen
Berlin den l April 1827
S Z r S L HermbstadtKönigl Geheimer Modicinalrath Ritter des rothen

AdlttördenS c
Den
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Den alleinigen Verkauf unsers Gesundheits Knaster
für Halle und Umgegend haben übernommen
Herr Carl Mertens am Markt neben der Stadt Zürich

August Pfannenberg
Ludwig Trenkmann in Halle
Traugott Nagler in Cönnern

worauf wir ei resp Publikum ganz besonders aufmerk
sam machen

Nöhring und Sonrag
TabaMabrikamen in Magdeburg

Der Gürtler Schafer
große Ulrichsstraße Nr 7 7 dem schwarzen Adler gegen
über eine Treppe hoch empfiehlt einem geehrten in und
auswärtigen Publikum seine auf Bestellung zu fertigen
den Arbeiten bestehend in allen Arten Gürtler und
Bronze Arbeit als Wagen und Gcschirrbeschläge
Pfeifenbeschläge Galanterie Arbeiten auch alle in die
sem Fache vorkommenden Reparaturen desgleichen be
schäftigt er sich nur Gießen besonders für die Herren
Schlosser und verspricht reekle und gute Bedienung

Einem geehrten Publikum mache ich ganz ergebenst
bekannt daß ich alle Arten weibliche Kleidungestücke und
SUckereyen sowohl in als außer dem Hause aufBestellung
verfertige für billige und gute Arbeit werde ich stets
Sorge tragen Henrierte Ecke

wohnhaft auf dem Neumarkt Flc ischergasse Nr 117 8

Einem hochzuverehrenden Publikum zeig ich ergebenst
an daß bey mir chemische Fmerzeuge und Zündhölzer ver
fertigt auch alte Gläser wieder frisch gefüllt werden
Meine Bude steht auf dem Markt dem Nachhause gegen
über 6a l Tcubnc Klausstraße Nr 876

Zwey neue Dresirollen eine von Ahorn die andre
von Eichenholz stehen um billigen Preis zu verkaufen
bey S ct ernil auf dem Strohhofe Nr 2128

Zündhölzer das Tausend zu 2 Silbergroschen ss
wie sehr gute ander Sorte zu z bis z Silbergroschen,

verkauft 5V Hesse
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Aufforderung

Die Ehrlichkeit des Finders der am vergangenen
Freytag den 29 Zunius Abends zwischen 6 und 7 Uhr
rom Markt bis zum Paradeplatz durch die große Ulrichs
straße verloren gegangenen Fünfzehn Thaler in drey
5 hä erigen Kassen Anweisungen wird um so dringender
zur Rückgabe aufgefordert als solche anverrrautes Gut
waren und wirder ersetzt werden müssen und hat der Fin
der eine angemessene Belohnung in der Expedition dieses
Plattes dafür in Empfang zu nehmen

In Nr 1265 nahe am Gcistlhore liegen zwey y und
10 Ellen lange Äefchenbäume zu verkaufen welche für
Stellmacher und Drec hsler g ut z verbrauchen sind

Eine ganz neue Quetschmaschine wie auch eine reine
Getreidefezemaschine ganz von Weißbüchenholz steht
um billigen Preis zu verkaufen bey

gschernil Strohhof Nr 21 28
Rcisegelegenheir In Halle im Gasthof zum

goldenen Ning ist jeden Mittwoch und Sonnabend
Rcisegelegcnheit nach Magdeburg Und jeden Mon
tag und Donnerstag von Magdeburg nach Halle

In Magdeburg Schoppenstraße Nr z
L er nba ch

Es führt ede Woche Montags und Mittwochs eine
verdeckte Chaise von hier nach Berlin beym Lohnsuhrmann

Arön i g in der Nannischcn Straße Nr Zzy
Frisches Selterwasser empfing

L Rifel am M arkte
Wer Plumpen reinigen lassen will beliebe sich bey

Äl 0 f fels auf dem Steinweg Nr 17 17 zu melden
An 8nici Ikeoi wünscht auf Michaelis oder früher

bey einer Familie hicselbst eine Wohnung zu beziehen
wofür er deren Kinder von 7 14 Jahren unter Auf
sicht zu haben und zu unterrichten verspricht Auch ist er
unter andern der Familie mehr zusagenden Bedingungen
hiezu nicht abgeneigt Nähere Nachricht ertheilt die Ex
peditivn des palritt Wochenblatts
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Tabaks Anzeige

Durch mehrfache Aufforderung veranlaßt von den
feinen Tabaken des Herrn Aug Fleck in Nordhausen
kommen zu lassen wird hiermit ergebenst angezeigt daß
solche jetzt angekommen und zu folgenden Fabrikpreisen
zu haben sind als

Knaster I ilt H Pst zu 5 Sgr
dito L jFein Petitknaster 2

ein Versuch davon wird diejenigen die ihn nicht kennen
von dessen Güte überzeugen D F Gcrlach

Klausstr aße Nr 826
Lange Berliner Pfeiftnröhre mit Kernspitzen und

langen elastischm Schlauch das Stück zu 4 Sgr lau
ge Pfefferrthre 6 Sgr so wie alle Sorten Pfeifen
kSpfe Stiefel Deckel und Beschläge dazu wo eine gu
te Pfeife complett 6 bis 8 Sgr kostet auch mehrere
Sorten kurze moderne erhielt die Gcrlachsche Hand
lung

Kaffeemaschinen wo man den Kaffee binnen 5
Minuten kochen kann erhielt die Gcrlachsche Hand
lung zu dem Preise von 20 Sgr an
Lager wohlriechender Seifen in der Gerlackschei

Handlung Klausstraße Nr 826 als
ngl Windsorseife das Dutzend Thlr Palmseife das

Dutzend L Thlr Lavmi ozmelicjue in Bley oder
Mandelseife für den weißen Teint das Dutzend l Thlr
Lsvon transparent das Dutzend i Thlr Rosenseife das
Dutzend 1 Thlr Sonntags oder Citronenseife das Du
tzend I Thlr 8svon cle Napoleon oder Chokoladen
seife das Dutzend j Thlr Marseillerfeife das Dutzend

Thlr reme Ze 8 tv n das Dutzend 6 Thlr Fleck
seife das Dutzend Thlr Seifenpuwer zum rasirenda
Dutzend Thlr und Lsprit cle L von das Dutzend
3 Thlr

Sämmtliche Seifen sind von einer frischen Quali
tät sehr angenehmen Geruchs und empfehlen sich selbst
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Einem geehrccn Publikum dringen wir ergebenst

zur Anzeige daß dcr Beyfall womit unsre Tabake vor
züglich der

gute leichte Portorico 10 Sgr und
sein Domingo Knaster iz

aufgenommen werden uns das liebste Attest für die gu
ten Eigenschaften dieses Tabaks ist wir sind es uns da
her selbst schuldig den nach Verhältniß des Preises ge
wiß unübertrefflichen feinen Geruch und die Leichtigkeit
der erwähnten Sorten stets beyzubehalten und können
dieselben der Gesundheit nur dienlich seyn

Albers und L eh mann
kleine Klausstraße Nr 914

Dienjigesuch Zwey junge Frauenspersonen 17
Zahralt von sehr gebildeten Eltern suchen ein Unter
kommen um sich in wirlhschaftlichen Verhältnissen ver
vollkommnen zu können und sehen daher nicht auf be
sonderes Lohn sondern auf gute und anständige Behand
lung Nähere Auskunft in der Galgstraße Nr 289
eine T reppe hoch

Gcsuch Ein ganz eiserner noch guter Geldkasten
von mittelmäßiger Größe mit gut verwahrten Schlössern
wird zu kaufen gesucht in Glaucha Nr 2014 an der

Kirche
Chaisen und Korbwagen modern in gutem Zu

stande sind mit und ohne Pferde zu verkaufen Das
Nähere weiset nach und auch Gelegenheit für einen
Lohnkutscher Wagen und Pferde zu stellen der Schnei
dermeister Srraßkeim am blauen Hecht

Beste Holt Nollheringe empfing und empfiehlt als

besonders preiswürdig Anc Praj r
gr oße Klausstraße Nr 87z

Doppel Weinessig besonders gut zum Einmachen
dasPreuß Quart 2 Sgr bey Aug Prasser

große Klausstraße Nr 87 z

Äechttn französischen Weinessig empfing
Alte Markt
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Ein Marqueur der in diesem Fache erfahren und

sich hauptsächlich veum Billard qualificirt kann u uer
annehmlichen Bedingungen sogleich sein Unterkomme
finden auf der Lücke Nr 1Z86

Sonntag den 8 Julius soll in dem vor dem Ncmni
schen Thore gelegenen Weinberge 1 uc vvjg et cselei
genannt Kirschsest gehalten werden wozu ergebenstem
geladen wird

Einem hochgeehrten Publikum zeige ich ergebenst an
daß auf den Sonntag als den 8 Julius ein Kirsch
kuchenfest mit Musik und Tanz gehalten werden soll wo
zu ergebenst einladet

der Gastwirth G N Funk
in der goldncn Egge

Auf zukünftigen Sonntag als den 8 Julius werd
ich zur Unterhaltung meiner Gäste ein Sackhüpfen ver
anstalten die Gartenmusik fängt um 4 Uhr an AbendS
Tanz auch ist Gänsebraten zu haben bey

Friedrich weise im Apollogarten
Sonntag den 8 Julius soll bey mir ein Kirschfest

mit Musik und Tanz gehalten werden hierzu ladet er

gebenstein U ill RochSonntag den 8 Julius ist im Gasthofe zu Passen
dorf Kirschfest mit Musik und Tanz so wie auch Garren
musit daselbst

Sonntag den 8 Julius soll bey mir das erste Kirsch
fest mit Musik und Tanz gehalten werden ich lade dazu
ganz ergebenst ein

Der Gastwirth Friedrich in Westewitz
Sonntag Gelegenheit nach Westewitz zum Kirsch

fe st bey ebrechtEs fährt auf kommenden Sonntag mein Personen
wagen zum Kirschfeste nach dem rothen Hause wer Lust
hat mitzufahren kann sich den Tag vorher melden auf deP

Neumarkt Nr 1248 bey S lsmon
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Sonntag den 8 Julius wird bey mir von den
jungen Mädchen ach einem goldncn Adler gelaufen die
ses mache ich ergebenst bekannt

Fc Trautmann zur B reyhanschenke
Künftigen Sonntag als den 8 Julius ist bey

wir auf der Schleuse Kirschfest nebst Garrenmusik und
Tanzvergnügen im Freyen wozu ergebenst einladet

der Oebster Ulipplinger
Künftigen Sonntag als den 8 Julius ist bey

mir Gartenmusik und Tanzvergnügen und wird damit
alle Sonntage fortgefahren wozu ich ergebenst einlade

1 chse in Oberglaucha
Sonntag den 8 Julius ist das zweyte Kirschfest mit

Musik und Tanz auf dem rothen Hause beym hohen Pe
tcrSberge wozu ergebenst einladet

der Gastwirth 2örämme
Meinen werthen Ginnern und Freunden zeige ich er

gebenst an daß auf künftigen Sonntag als den 8tm
JpliuS ein Kirschkuchenfest mit Musik und Tanz gehal
ten wird

Der Bäckermeister und Schenkwirth Siegfeld
in Trorha

Kommenden Sonntag als den 8 Julius ist Gesell
schaftstag mit Musik und Tanz Auch zeige ich ergebenst
an daß kommenden Montag den y und Donnerstag den
12 Julius Gartenmusik bey mir seyn soll wozu seine
Freunde und guten Gönner ergebenst einladet

der Gast wirth lieber in Diemitz
Vogelschießen Einem hochgeehrtesten Publikum

mache ich hierdurch ganz ergebenst bekannt daß auf

den izten Julius d I
zu Groß Weißand das altjährliche Vogelschießen unter
den schon bekannten Einrichtungen soll gehalten werden
ich bitte ergebenst mich wie bey meinen vorjährigen
Schießen auch diesmal mit einem zahlreichen Zuspruch

beehrt zu sehe A p Rolle
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